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AKTUELLES THEMA 
 
Körperschaftssteuergesetz § 8a - Gesellschafter-Fremdfinanzierung 
 

Im Vermittlungsausschuss zu den sogenannten Reformgesetzen im Dezember 2003 kam es 
auch zu einer Neuregelung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung. Demnach werden Zinsen  
als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt, wenn das Fremdkapital mehr als das 1,5-fache 
des Eigenkapitals beträgt und eine Freigrenze bei Zinszahlungen in Höhe von 250 TEUR über-
schritten wird. Diese Regelung gilt auch dann, wenn der Gesellschafter für Kredite lediglich 
eine persönliche Bürgschaft gibt. Insbesondere die Bürgschaftsregelung führt dazu, dass bei 
vielen mittelständischen Unternehmen eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen würde 
und die Zinsen nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht werden könnten.  
 

Die Verbände haben in den zurückliegenden Monaten intensiv auf das für viele Unternehmen 
existenzbedrohende Problem hingewiesen. Das Bundesfinanzministerium hat daher eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt, die in den nächsten Wochen ein Rundschreiben zur 
Diskussion stellen wird, mit dem das Problem zumindest teilweise entschärft werden soll. 
Nach unseren Informationen sind insbesondere im Bereich der persönlichen Bürgschaften 
Änderungen vorgesehen, wenn der Gesellschafter nicht über ein adäquates Vermögen verfügt.  
 
 
WIRTSCHAFTSBAROMETER 
 

Arbeitskosten in der M+E-Industrie der Beitrittskandidaten 2000
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ARBEITSRECHT 
 

Studie Firmentarifverträge  
 
Im April 2004 ist die 5. Studie zu Firmentarifverträgen der IG Metall erschienen. Die Bin-
dungswirkung des Flächentarifvertrages sank gegenüber den Vorjahren weiter. Der Abwärts-
trend hat sich weiter beschleunigt, insbesondere wegen der Tarifauseinandersetzung um die 
Arbeitszeit und des vierwöchigen Arbeitskampfes im Jahr 2003. Der Organisationsgrad in der 
sächsischen Metall- und Elektroindustrie hat mittlerweile die Grenze von 10 % der Unter-
nehmen unterschritten und liegt jetzt bei 8,3 %. Nur noch 20,8 % der Beschäftigten arbeiten 
in Unternehmen, die an den Flächentarifvertrag gebunden sind.  
 
In der Studie wurden die Inhalte der von der IG Metall geschlossenen Firmentarifverträge 
untersucht. Die darin enthaltenen Regelungen sind gegenüber dem Flächentarifvertrag im 
Wesentlichen praxisnäher und flexibler. Der Haustarifvertrag ist in Sachsen eine interessante 
Alternative, sofern es überhaupt noch Tarifverträge gibt, da er praxisnäher und flexibler ist. 
Nur 37 von 900 Unternehmen, das entspricht 4,1 % der sächsischen Metall- und Elektroin-
dustrie, sind über einen aktiven Firmentarifvertrag Vertragspartner der IG Metall. Beim Ab-
schluss der Firmentarifverträge war die IG Metall in den meisten Fällen (67,6 %) bereit, zum 
Teil erhebliche Rabatte gegenüber dem Flächentarifvertrag zu gewähren. Das heißt, die 
Mehrzahl dieser Regelungen brachte für die Unternehmen eine Einsparung von bis zu 10 % 
der jährlichen Personalkosten. 
 
VSME-Mitgliedsunternehmen erhalten die Studie „Firmentarifverträge der IG Metall in der 
sächsischen Metall- und Elektroindustrie“ in den nächsten Tagen per Post. AGS-
Mitgliedsunternehmen können diese Studie mit dem beiliegenden Formular kostenfrei anfor-
dern. Andere Interessenten können diese für 35,00 EUR zzgl. MwSt. + Versand erwerben. 
 
 
VERANSTALTUNGSTIPP 
 
Elektronisches Beschaffungswesen des Bundes 
 

Auf Seiten der Unternehmen gibt es vielfach noch einen ausgeprägten Informationsbedarf 
hinsichtlich Ansprechpartner, Unterlagen und erforderliche Maßnamen zur Einführung der 
elektronischen Beschaffung durch den Bund. Nachdem die Bundesregierung mit dem "7-
Punkte-Programm zur Optimierung öffentlicher Beschaffung" die elektronische Auftragsver-
gabe des Bundes gestartet hat, bietet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eine 
Informationsveranstaltung dazu an.  
 
Zeit: 08.06.04, 9:00 - 17:00 Uhr 
Ort: Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, 10178 Berlin 
 
Die Themen der Veranstaltung betreffen die Vorstellung der elektronischen Vergabeplattform 
des Bundes, den Erwerb einer qualifizierten elektronischen Signatur, die Voraussetzungen zur 
Teilnahme von Unternehmen.  
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 10 EUR. Anmeldungen sind beim BDI möglich 
per eMail k.leon@bdi-online.de oder unter Fax (0 30) 20 28 25 20. 
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